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 Veröffentlicht am 14.01.1987

Norm

EheG §88 Abs1

Rechtssatz

Bestand und Dauer des Wohnrechtes müssen nicht von Bestand und Dauer des Arbeitsverhältnisses abhängig

gemacht worden sein, es genügt, wenn die Tatsache der Dienstnehmereigenschaft Motiv für die Überlassung der

Wohnung war.
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